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Entscheidungsdatum

11.04.2024

Norm

AsylG 2005 §3

AsylG 2005 §3 Abs1

B-VG Art133 Abs4

VwGVG §24 Abs1

VwGVG §28 Abs1

VwGVG §28 Abs2

1. AsylG 2005 § 3 heute

2. AsylG 2005 § 3 gültig ab 01.06.2016 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 24/2016

3. AsylG 2005 § 3 gültig von 20.07.2015 bis 31.05.2016 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 70/2015

4. AsylG 2005 § 3 gültig von 01.01.2014 bis 19.07.2015 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 87/2012

5. AsylG 2005 § 3 gültig von 01.01.2006 bis 31.12.2013

1. AsylG 2005 § 3 heute

2. AsylG 2005 § 3 gültig ab 01.06.2016 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 24/2016

3. AsylG 2005 § 3 gültig von 20.07.2015 bis 31.05.2016 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 70/2015

4. AsylG 2005 § 3 gültig von 01.01.2014 bis 19.07.2015 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 87/2012

5. AsylG 2005 § 3 gültig von 01.01.2006 bis 31.12.2013

1. B-VG Art. 133 heute

2. B-VG Art. 133 gültig von 01.01.2019 bis 24.05.2018 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 138/2017

3. B-VG Art. 133 gültig ab 01.01.2019 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 22/2018

4. B-VG Art. 133 gültig von 25.05.2018 bis 31.12.2018 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 22/2018

5. B-VG Art. 133 gültig von 01.08.2014 bis 24.05.2018 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 164/2013

6. B-VG Art. 133 gültig von 01.01.2014 bis 31.07.2014 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 51/2012

7. B-VG Art. 133 gültig von 01.01.2004 bis 31.12.2013 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 100/2003

8. B-VG Art. 133 gültig von 01.01.1975 bis 31.12.2003 zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 444/1974

9. B-VG Art. 133 gültig von 25.12.1946 bis 31.12.1974 zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 211/1946

10. B-VG Art. 133 gültig von 19.12.1945 bis 24.12.1946 zuletzt geändert durch StGBl. Nr. 4/1945

11. B-VG Art. 133 gültig von 03.01.1930 bis 30.06.1934

1. VwGVG § 24 heute
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2. VwGVG § 24 gültig ab 01.01.2019 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 138/2017

3. VwGVG § 24 gültig von 01.01.2017 bis 31.12.2018 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 24/2017

4. VwGVG § 24 gültig von 01.01.2014 bis 31.12.2016

1. VwGVG § 28 heute

2. VwGVG § 28 gültig ab 01.01.2019 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 138/2017

3. VwGVG § 28 gültig von 01.01.2014 bis 31.12.2018

1. VwGVG § 28 heute

2. VwGVG § 28 gültig ab 01.01.2019 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 138/2017

3. VwGVG § 28 gültig von 01.01.2014 bis 31.12.2018

Spruch

W155 2267867-1/8E

Schriftliche Ausfertigung des am XXXX mündlich verkündeten ErkenntnissesSchriftliche Ausfertigung des am römisch

XXXX mündlich verkündeten Erkenntnisses

IM NAMEN DER REPUBLIK!

Das Bundesverwaltungsgericht erkennt durch die Richterin Dr. KRASA als Einzelrichterin über die Beschwerde von

XXXX , geboren am XXXX , Staatsangehörigkeit Syrien, vertreten durch BBU GmbH, gegen den Bescheid des

Bundesamtes für Fremdenwesen und Asyl vom XXXX , Zahl XXXX , nach Durchführung einer mündlichen Verhandlung

zu Recht:Das Bundesverwaltungsgericht erkennt durch die Richterin Dr. KRASA als Einzelrichterin über die Beschwerde

von römisch XXXX , geboren am römisch XXXX , Staatsangehörigkeit Syrien, vertreten durch BBU GmbH, gegen den

Bescheid des Bundesamtes für Fremdenwesen und Asyl vom römisch XXXX , Zahl römisch XXXX , nach Durchführung

einer mündlichen Verhandlung zu Recht:

A) 

Die Beschwerde wird abgewiesen.

B) 

Die Revision ist gemäß Art. 133 Abs. 4 B-VG nicht zulässig.B) 

Die Revision ist gemäß Artikel 133, Absatz 4, B-VG nicht zulässig.

Text

Entscheidungsgründe:

I. Verfahrensgang:römisch eins. Verfahrensgang:

Der Beschwerdeführer (in Folge: Bf) stellte am XXXX einen Antrag auf internationalen Schutz in Österreich.Der

Beschwerdeführer (in Folge: Bf) stellte am römisch XXXX einen Antrag auf internationalen Schutz in Österreich.

A m XXXX fand die Erstbefragung (in Folge: EB) durch Organe des öJentlichen Sicherheitsdienstes statt. Die Frage,

warum der Bf Syrien verlassen habe, beantwortete er wie folgt: „Wegen des Krieges. Mein Haus wurde bombardiert. Es

gibt keine Sicherheit mehr. Daraufhin Lüchteten wir in den Libanon“. Den Libanon habe der Bf verlassen, weil seine

Kinder dort nicht studieren könnten und die Wirtschaftslage schlecht sei. Im Falle einer Rückkehr nach Syrien habe der

Bf Angst um sein Leben und das Leben seiner Familie. Österreich habe er wegen der Familienzusammenführung

erreichen wollen, außerdem können seine Kinder in Österreich weiterstudieren. Der Bf gab weiters an, dass er seinen

syrischen Wohnort bereits im Juni XXXX verlassen habe. Seine Mutter und ein Bruder würden in Saudi-Arabien leben,

zwei Brüder und vier Schwestern in Syrien. Ein weiterer Bruder sei in den Niederlanden aufhältig. Am römisch XXXX

fand die Erstbefragung (in Folge: EB) durch Organe des öJentlichen Sicherheitsdienstes statt. Die Frage, warum der Bf

Syrien verlassen habe, beantwortete er wie folgt: „Wegen des Krieges. Mein Haus wurde bombardiert. Es gibt keine

Sicherheit mehr. Daraufhin Lüchteten wir in den Libanon“. Den Libanon habe der Bf verlassen, weil seine Kinder dort

nicht studieren könnten und die Wirtschaftslage schlecht sei. Im Falle einer Rückkehr nach Syrien habe der Bf Angst
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um sein Leben und das Leben seiner Familie. Österreich habe er wegen der Familienzusammenführung erreichen

wollen, außerdem können seine Kinder in Österreich weiterstudieren. Der Bf gab weiters an, dass er seinen syrischen

Wohnort bereits im Juni römisch XXXX verlassen habe. Seine Mutter und ein Bruder würden in Saudi-Arabien leben,

zwei Brüder und vier Schwestern in Syrien. Ein weiterer Bruder sei in den Niederlanden aufhältig.

Am XXXX wurde der Bf von dem zur Entscheidung berufenen Organwalter des Bundesamtes für Fremdenwesen und

Asyl (in Folge: belangte Behörde) und in Anwesenheit eines Dolmetschers für die Sprache Arabisch niederschriftlich

einvernommen. Er wurde zu seinem Aufenthalt in Syrien und im Libanon sowie zu seiner Familien- und

Lebenssituation befragt. Der Bf legte ein Konvolut von Personaldokumenten – auch seiner Familienangehörigen –

sowie eine Kopie seines Militärbuches vor. Zu seinen Fluchtgründen befragt gab er an, dass er Syrien wegen des

Krieges verlassen habe. Außerdem sei er vom Militär im Jahr XXXX gesucht worden. Am römisch XXXX wurde der Bf von

dem zur Entscheidung berufenen Organwalter des Bundesamtes für Fremdenwesen und Asyl (in Folge: belangte

Behörde) und in Anwesenheit eines Dolmetschers für die Sprache Arabisch niederschriftlich einvernommen. Er wurde

zu seinem Aufenthalt in Syrien und im Libanon sowie zu seiner Familien- und Lebenssituation befragt. Der Bf legte ein

Konvolut von Personaldokumenten – auch seiner Familienangehörigen – sowie eine Kopie seines Militärbuches vor. Zu

seinen Fluchtgründen befragt gab er an, dass er Syrien wegen des Krieges verlassen habe. Außerdem sei er vom Militär

im Jahr römisch XXXX gesucht worden.

Mit dem angefochtenen Bescheid wies die belangte Behörde den Antrag des Bf auf internationalen Schutz bezüglich

der Zuerkennung des Status des Asylberechtigten (Spruchpunkt I.) ab, kannte ihm den Status des subsidiär

Schutzberechtigten zu (Spruchpunkt II.) und erteilte ihm eine befristete Aufenthaltsberechtigung für ein Jahr

(Spruchpunkt III.). Mit dem angefochtenen Bescheid wies die belangte Behörde den Antrag des Bf auf internationalen

Schutz bezüglich der Zuerkennung des Status des Asylberechtigten (Spruchpunkt römisch eins.) ab, kannte ihm den

Status des subsidiär Schutzberechtigten zu (Spruchpunkt römisch II.) und erteilte ihm eine befristete

Aufenthaltsberechtigung für ein Jahr (Spruchpunkt römisch III.).

Begründend führte die belangte Behörde im Wesentlichen aus, dass der Bf den Antrag auf internationalen Schutz

aufgrund einer persönlichen Verfolgung wegen einer möglichen Einberufung zum Reservedienst nicht habe glaubhaft

machen können. Einer Abfrage auf der Seite des syrischen Verteidigungsministeriums ist zu entnehmen, dass der Bf

nicht zum Reservedienst einberufen wurde. Auch sei auszuschließen, dass der Bf aufgrund seiner Sehbeeinträchtigung

zum Reservedienst einberufen werde. Weitere Fluchtgründe habe der Bf nicht angegeben.

Der Bf erhob gegen Spruchpunkt I. des Bescheides fristgerecht Beschwerde. Der Bf erhob gegen Spruchpunkt römisch

eins. des Bescheides fristgerecht Beschwerde.

Das Bundesverwaltungsgericht führte am XXXX eine mündliche Verhandlung durch. Es erfolgte die mündliche

Verkündung des Erkenntnisses.Das Bundesverwaltungsgericht führte am römisch XXXX eine mündliche Verhandlung

durch. Es erfolgte die mündliche Verkündung des Erkenntnisses.

Am XXXX beantragte die rechtsfreundliche Vertretung des Bf gemäß § 29 Abs. 4 VwGVG die schriftliche Ausfertigung

des Erkenntnisses. Am römisch XXXX beantragte die rechtsfreundliche Vertretung des Bf gemäß Paragraph 29, Absatz

4, VwGVG die schriftliche Ausfertigung des Erkenntnisses.

II. Das Bundesverwaltungsgericht hat erwogen:römisch II. Das Bundesverwaltungsgericht hat erwogen:

1. Feststellungen:

Der entscheidungsrelevante Sachverhalt steht mit hinreichender Sicherheit fest. Auf Grundlage des gestellten Antrages

auf internationalen Schutz, der Erstbefragung und Einvernahme durch Organe des öJentlichen Sicherheitsdienstes

sowie der belangten Behörde, der Beschwerde gegen Spruchpunkt I des angefochtenen Bescheides, der im Verfahren

vorgelegten Dokumente, der mündlichen Verhandlung vor dem Bundesverwaltungsgericht sowie der Einsichtnahme in

das Zentrale Melderegister, das Fremdeninformationssystem, das Strafregister und das Grundversorgungs-

Informationssystem, werden folgende Feststellungen getroJen und der Entscheidung zugrunde gelegt:Der

entscheidungsrelevante Sachverhalt steht mit hinreichender Sicherheit fest. Auf Grundlage des gestellten Antrages auf

internationalen Schutz, der Erstbefragung und Einvernahme durch Organe des öJentlichen Sicherheitsdienstes sowie

der belangten Behörde, der Beschwerde gegen Spruchpunkt römisch eins des angefochtenen Bescheides, der im

Verfahren vorgelegten Dokumente, der mündlichen Verhandlung vor dem Bundesverwaltungsgericht sowie der

https://www.jusline.at/gesetz/vwgvg/paragraf/29


Einsichtnahme in das Zentrale Melderegister, das Fremdeninformationssystem, das Strafregister und das

Grundversorgungs-Informationssystem, werden folgende Feststellungen getroJen und der Entscheidung zugrunde

gelegt:

Zur Person des Beschwerdeführers:

Der Bf - Name und Geburtsdatum, wie aus dem Spruch ersichtlich - ist syrischer Staatsangehöriger, Araber und

sunnitischer Moslem. Seine Muttersprache ist Arabisch. Der Bf ist verheiratet und hat vier Kinder.

Er wurde im Dorf XXXX , Gouvernement XXXX , Syrien geboren und wuchs in XXXX (östlich der Stadt XXXX ) auf.Er wurde

im Dorf römisch XXXX , Gouvernement römisch XXXX , Syrien geboren und wuchs in römisch XXXX (östlich der Stadt

römisch XXXX ) auf.

Er lebte ab Juni XXXX bis September XXXX im Libanon. Seine Frau und Kinder wohnen derzeit im Libanon.Er lebte ab

Juni römisch XXXX bis September römisch XXXX im Libanon. Seine Frau und Kinder wohnen derzeit im Libanon.

Der Bf besuchte fünf Jahre die Grundschule in Syrien und arbeitete anschließend als Elektriker, zuletzt war er in einer

Fabrik für Düngemittel tätig.

Zwei Schwestern und ein Bruder des Bf leben derzeit in der Stadt XXXX . Die Ehemänner der beiden in Syrien

wohnhaften Schwestern sind syrische Staatsbedienstete. Die Mutter lebt seit XXXX in Saudi-Arabien. Zwei Schwestern

und ein Bruder des Bf leben derzeit in der Stadt römisch XXXX . Die Ehemänner der beiden in Syrien wohnhaften

Schwestern sind syrische Staatsbedienstete. Die Mutter lebt seit römisch XXXX in Saudi-Arabien.

Der Bf steht in Kontakt mit seiner Mutter und seinen Geschwistern.

Der Bf ist in Österreich subsidiär schutzberechtigt.

Der Bf weist seit einem Unfall in seiner Kindheit eine Sehbeeinträchtigung seines rechten Auges auf.

Der Bf ist im Übrigen gesund und arbeitsfähig.

Der Bf ist in Österreich strafgerichtlich unbescholten.

Zu den Fluchtgründen des Beschwerdeführers:

Die Herkunftsregion des Bf, insbesondere XXXX und Umgebung, bePndet sich im Gebiet unter Kontrolle der syrischen

Regierung.Die Herkunftsregion des Bf, insbesondere römisch XXXX und Umgebung, bePndet sich im Gebiet unter

Kontrolle der syrischen Regierung.

In Syrien besteht ein verpLichtender Wehrdienst für männliche Staatsbürger ab dem Alter von 18 Jahren. Syrische

männliche Staatsangehörige können bis zum Alter von 42 Jahren zum Wehrdienst eingezogen werden.

Gemäß Artikel 15 des Gesetzesdekrets Nr. 30 von 2007 bleibt ein syrischer Mann nach Beendigung des

PLichtwehrdienstes, wenn er sich gegen einen Eintritt in den Militärdienst als Berufssoldat entscheidet, Reservist und

kann bis zum Alter von 42 Jahren in den aktiven Dienst einberufen werden. Die Behörden ziehen vornehmlich Männer

bis zu einem Alter von 30 Jahren ein, während Ältere eher im Ausnahmefall einberufen werden.

Der Bf hat seinen Wehrdienst abgeleistet und wurde am XXXX entlassen.Der Bf hat seinen Wehrdienst abgeleistet und

wurde am römisch XXXX entlassen.

Der Bf wurde nicht zum Reservedienst einberufen.

Dem Bf droht keine Gefahr einer Einberufung zum Reservedienst für die syrische Armee.

Der Bf kann sich vom Reservedienst freikaufen.

Der Bf war nicht politisch tätig, ist nicht Mitglied einer oppositionellen Gruppierung und auch sonst nicht in das

Blickfeld der syrischen Regierung geraten. Er hat in Syrien keine Straftaten begangen und wurde nie verhaftet. Dem Bf

wird von der syrischen Regierung auch keine oppositionelle politische Gesinnung unterstellt.

Der Bf nahm an keinen Demonstrationen gegen die syrische Regierung teil.

Dem Bf droht keine Verfolgung seitens der syrischen Regierung aufgrund seiner Tätigkeiten als Wasserzulieferer in

XXXX in den Jahren XXXX bis XXXX .Dem Bf droht keine Verfolgung seitens der syrischen Regierung aufgrund seiner

Tätigkeiten als Wasserzulieferer in römisch XXXX in den Jahren römisch XXXX bis römisch XXXX .



Dem Bf droht keine Gefahr wegen der illegalen Ausreise oder der Asylantragstellung in Österreich mit der Anwendung

von physischer und/oder psychischer Gewalt bedroht zu werden.

Der Bf kann über Grenzübergänge, die in der Hand des syrischen Regimes sind (wie jene zum Libanon oder über den

Flughafen von Damaskus) sicher und legal nach Syrien zurückkehren

Feststellungen zur Lage im Herkunftsstaat:

Die Länderfeststellungen zur Lage in Syrien basieren auf nachstehenden Quellen:

-        Länderinformationsblatt der Staatendokumentation Syrien in der Fassung der Gesamtaktualisierung vom

17.07.2023 (LIB),

- EUAA, Country Guidance: Februar 2023

- EUAA, Country of Origin Information Report: Targeting of individuals, September 2022

- EASO, Country of Origin Information Report: Syria Military Service, April 2021

Auszug aus dem Länderinformationsblatt der Staatendokumentation der belangten Behörde zu Syrien vom

17.07.2023:

„Sicherheitslage

Die Gesamtzahl der Kriegstoten wird auf fast eine halbe Million geschätzt (USIP 14.3.2023). Die Zahl der zivilen

Kriegstoten zwischen 1.3.2011 und 31.3.2021 beläuft sich laut UNO auf 306.887 Personen - dazu kommen noch viele

zivile Tote durch den Verlust des Zugangs zu Gesundheitsversorgung, Lebensmittel, sauberem Wasser und anderem

Grundbedarf (UNHCHR 28.6.2022).

Überlappende bewaffnete Konflikte und komplexe Machtverhältnisse

Der KonLikt in Syrien seit 2011 besteht aus einem Konvolut überlappender Krisen (ICG o.D.). Die Suche nach eine

politischen Beilegung verlief im Sand (USIP 14.3.2023). Dazu kommt das bestehende InformationsdePzit. Obwohl der

Syrien-KonLikt mit einer seit Jahren anhaltenden, extensiven Medienberichterstattung einen der am besten

dokumentierten KonLikte aller Zeiten darstellt, bleiben dennoch eine Reihe grundlegender Fragen oJen. Angesichts

der Vielschichtigkeit des KonLikts ist es auch Personen, die in Syrien selbst vor Ort sind, oft nicht möglich, sich ein

Gesamtbild über alle Aspekte zu verschaJen. Das Phänomen des Propagandakrieges besteht auf allen Seiten und wird

von allen kriegsführenden Parteien und ihren Unterstützern gezielt und bewusst eingesetzt, sodass sich das Internet,

soziale und sonstige Medien angesichts der Verzerrungen der Darstellungen nur bedingt zur InformationsbeschaJung

eignen. Darüber hinaus sind oTziell verfügbare Quellen (Berichte, Analysen etc.) aufgrund der Entwicklungen vor Ort

oft schnell überholt (ÖB Damaskus 1.10.2021). In vielen Fällen wird die tatsächliche Kontrolle auf lokaler Ebene von

unterschiedlichen Gruppierungen ausgeübt. Selbst in formal ausschließlich vom Regime kontrollierten Gebieten wie

dem Südwesten des Landes (Gouvernements Dara’a, Suweida) sind die Machtverhältnisse mitunter komplex und

können sich insofern von Ort zu Ort, von Stadtviertel zu Stadtviertel unterscheiden. Auch Überschneidungen sind

möglich (v.a. Nordwesten und Nordosten). Die tatsächliche Kontrolle liegt lokal häuPg ganz oder in Teilen bei

bewaffneten Akteuren bzw. traditionellen Herrschaftsstrukturen (AA 29.3.2023).

Die militärische Landkarte Syriens hat sich nicht substantiell verändert. Das Regime kontrolliert weiterhin rund 70

Prozent des syrischen Staatsgebiets, mit Ausnahme von Teilen des Nordwestens, des Nordens und des Nordostens (AA

29.3.2023). [...]

Die militärischen Akteure und Syriens militärische Kapazitäten

Die Kämpfe und Gewalt nahmen 2021 sowohl im Nordwesten als auch im Nordosten und Süden des Landes zu

(UNHRC 14.9.2021). Der Sondergesandte des UN-Generalsekretärs für Syrien Geir O. Pedersen wies am 29.11.2022 vor

dem Sicherheitsrat insbesondere auf eine langsame Zunahme der Kämpfe zwischen den Demokratischen Kräften

Syriens auf der einen Seite und der Türkei und bewaJneten Oppositionsgruppen auf der anderen Seite im Norden

Syriens hin. Er betonte weiter, dass mehr Gewalt noch mehr Leid für die syrische Zivilbevölkerung bedeutet und die

Stabilität in der Region gefährden würde - wobei gelistete terroristische Gruppen die neue Instabilität ausnutzen

würden (UNSC 29.11.2022). Im Hinblick auf das Niveau der militärischen Gewalt ist eine Verstetigung festzustellen.

Auch das Erdbeben am 6.2.2023 hat zu keiner nachhaltigen Verringerung der Kampfhandlungen geführt. In praktisch



allen Landesteilen kam es im Berichtszeitraum zu militärischen Auseinandersetzungen unterschiedlicher Art und

Ausprägung. Dabei bestanden auch teils erhebliche Unterschiede zwischen Regionen mit einer hohen Zahl

gewalttätiger Auseinandersetzungen und vergleichsweise ruhigeren Landesteilen (AA 29.3.2023).

Die CoI stellte im Februar 2022 fest, dass fünf internationale Streitkräfte - darunter Iran, Israel, Russland, die Türkei

und die Vereinigten Staaten von Amerika, sowie nicht-staatliche bewaJnete Gruppen und von den Vereinten Nationen

benannte terroristische Gruppen weiterhin in Syrien aktiv sind (EUAA 9.2022). Die militärische Intervention Russlands

und die damit einhergehende Luftunterstützung für Assads Streitkräfte sowie die erheblich ausgeweitete indirekte

Bodenintervention Irans in Form eines Einsatzes ausländischer Milizen konnten 2015 den Zusammenbruch des

syrischen Regimes abwenden (KAS 4.12.2018). Mitte des Jahres 2016 hatte die syrische Regierung nur ca. ein Drittel des

syrischen Staatsgebietes, inklusive der 'wichtigsten' Städte im Westen, in denen der Großteil der Syrer lebt, kontrolliert

(Reuters 13.4.2016). Aktuell sind die syrischen Streitkräfte mit Ausnahme von wenigen Eliteeinheiten technisch sowie

personell schlecht ausgerüstet und können gerade abseits der großen KonLiktschauplätze nur begrenzt militärische

Kontrolle ausüben (AA 29.3.2023).

Das Regime, Pro-Regime-Milizen wie die Nationalen Verteidigungskräfte (National Defense Forces - NDF), bewaJnete

Oppositionsgruppen, die von der Türkei unterstützt werden, die Syrian Democratic Forces (SDF), extremistische

Gruppen wie Hay'at Tahrir ash-Sham (HTS) und IS (Islamischer Staat), ausländische Terrorgruppen wie Hizbollah sowie

Russland, Türkei und Iran sind während des Jahres im Land in den bewaJneten KonLikt involviert (USDOS 20.3.2023)

[Anm.: zu israelischen und amerikanischen Militäraktionen siehe u.a. Unterkapitel Gouvernement Deir ez-Zor / Syrisch-

Irakisches Grenzgebiet und Unterkapitel Gebiete unter Regierungskontrolle inkl. Damaskus und Umland, Westsyrien].

Es kann laut Einschätzung des deutschen Auswärtigen Amts im gesamten Land jederzeit zu militärischer Gewalt

kommen. Gefahr kann dabei einerseits von Kräften des Regimes gemeinsam mit seinen Verbündeten Russland und

Iran ausgehen, welches unverändert das gesamte Staatsgebiet militärisch zurückerobern will und als Feinde

betrachtete „terroristische“ Kräfte bekämpft. Das Regime ist trotz begrenzter Kapazitäten grundsätzlich zu

LuftangriJen im gesamten Land fähig, mit Ausnahme von Gebieten unter türkischer oder kurdischer Kontrolle sowie in

der von den USA kontrollierten Zone rund um das Vertriebenenlager Rukban an der syrisch-jordanischen Grenze.

Nichtsdestotrotz basiert seine militärische Durchsetzungsfähigkeit fast ausschließlich auf der massiven militärischen

Unterstützung durch die russische LuftwaJe und Einheiten Irans, bzw. durch seitens Irans unterstützte Milizen,

einschließlich Hizbollah. Wenngleich oJene Quellen seit August 2022 den Abzug militärischer Infrastruktur (insb.

Luftabwehrsystem S-300) vermelden, lassen sich Auswirkungen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine auf die

russische Einsatzfähigkeit in Syrien bislang nicht substantiieren. Die Menschenrechtsorganisation Syrians for Truth and

Justice (STJ) behauptet, dass Russland syrische Söldner u.a. aus den Streitkräften für den Kampfeinsatz in der Ukraine

abwirbt. Unter Bezug auf syrische Militärangehörige sowie Familien der Söldner spricht STJ von 300 syrischen

Kämpfern, die im Zeitraum Juni bis September 2022 nach Russland oder Ukraine verlegt worden seien. Mehrere von

ihnen seien laut einer unbestätigten Mitteilung der rekrutierenden al-Sayyad Company for Guarding and Protection

Services, welche der russischen Wagner-Gruppe zugeschrieben wird, gefallen (AA 29.3.2023). Russland hatte noch z.B.

im Oktober 2022 seine Luftangriffe in der Provinz Idlib verstärkt (ICG 10.2022). [...]

Auch wenn die militärische Rückeroberung des gesamten Staatsgebietes erklärtes Ziel des Regimes bleibt, zeichnet

sich eine Rückeroberung weiterer Landesteile durch das Regime derzeit nicht ab. Im Nordwesten des Landes werden

Teile der Gouvernements Lattakia, Idlib und Aleppo durch die von den Vereinten Nationen als Terrororganisation

eingestufte Hay'at Tahrir ash-Sham (HTS) sowie Türkei-nahe bewaJnete Gruppierungen kontrolliert. Die Gebiete im

Norden und Nordosten entlang der Grenze zur Türkei stehen in Teilen unter Kontrolle der Türkei und der ihr

nahestehenden bewaJneten Gruppierungen und in Teilen unter Kontrolle der kurdisch dominierten Syrian Democratic

Forces (SDF) und in einigen Fällen auch des syrischen Regimes (AA 29.11.2021).

Im Jahr 2022 hielten die Kämpfe im nördlichen Syrien mit Beteiligten wie den Regimetruppen, den SDF, HTS sowie

türkischen Streitkräften und ihren Verbündeten an (FH 9.3.2023). Türkische Militäroperationen gegen die

Arbeiterpartei Kurdistan (Partiya Karkerên Kurdistan - PKK) umfassen gelegentliche Gefechte an der syrisch-türkischen

Grenze (ICG 2.2022). Am Vorabend des 20.11.2022 begann die türkische LuftwaJe eine OJensive in Nordsyrien unter

dem Namen 'Operation Claw-Sword', die nach türkischen Angaben auf Stellungen der Syrischen Demokratischen

Kräfte und der syrischen Streitkräfte abzielte, aber auch ein Behandlungszentrum für Covid-19, eine Schule,

Getreidesilos, Kraftwerke, Tankstellen, Ölfelder und eine häuPg von Zivilisten und Hilfsorganisationen genutzte Straße



traf (HRW 7.12.2022). Die Türkei führte seit 2016 bereits eine Reihe von OJensiven im benachbarten Syrien durch

(France 24 20.11.2022). Bei früheren Einmärschen kam es zu Menschenrechtsverletzungen (HRW 7.12.2022). Die

türkischen Militäroperationen trieben Tausende Menschen in die Flucht und stellten 'eine ernste Bedrohung für

ZivilistInnen' in den betroJenen Gebieten dar. Kämpfe zwischen den pro-türkischen Gruppen ermöglichten Vorstöße

der HTS (FH 9.3.2023). Im Nordwesten Syriens führte im Oktober 2022 das Vordringen der HTS in Gebiete, die unter

Kontrolle der von der Türkei unterstützten Gruppen standen, zu tödlichen Zusammenstößen (ICG 10.2022).

Im Gouvernement Dara'a kam es 2022 weiterhin zu Gewalt zwischen Regimekräften und lokalen Aufständischen trotz

eines nominellen Siegs der Regierung im Jahr 2018 und eines von Russland vermittelten 'Versöhnungsabkommens'.

Eine allgemeine Verschlechterung von Recht und Ordnung trägt in der Provinz auch zu gewalttätiger Kriminalität bei

(FH 9.3.2023).

Das syrische Regime, und damit die militärische Führung, unterscheiden nicht zwischen Zivilbevölkerung und „rein

militärischen Zielen“ (BMLV 12.10.2022). Human Rights Watch kategorisiert einige AngriJe des syrisch-russischen

Bündnisses als Kriegsverbrechen, die auf Verbrechen gegen die Menschlichkeit hinauslaufen könnten. In Idlib mit

seinen über drei Millionen Zivilbevölkerung kommt es trotz eines wackeligen WaJenstillstandes demnach weiterhin zu

verbotenen AngriJen durch das Bündnis. Auch die von den USA angeführte Koalition gegen den Islamischen Staat (IS)

verletzte internationales Recht durch unterschiedslose Luftschläge in Nordostsyrien, welche zivile Todesopfer und

Zerstörung verursachten (HRW 13.1.2022).

Seit Beginn 2023 wurden mit Stand 1.5.2023 auch 258 ZivilistInnen durch andere Akteure (als dem Regime) getötet,

somit 75 Prozent aller zivilen Toten in diesem Jahr. Viele von ihnen wurden beim TrüJelsuchen getötet, und dazu

kommen auch Todesfälle durch Landminen. Außerdem bietet die Unsicherheit in vielen Gebieten ein passendes

Umfeld für Schießereien durch nicht-identifzierte Akteure (SNHR 1.5.2023). [...]

Informationen zur Untersuchung von Chemiewaffeneinsätzen in Syrien

Seit der im November 2017 an russischen Vetos im VN-Sicherheitsrat gescheiterten Verlängerung des Mandats des

„Joint Investigative Mechanism“ (JIM) fehlte ein Mechanismus, der die Urheberschaft von ChemiewaJeneinsätzen

feststellt. Ein gegen heftigen Widerstand Russlands im Juni 2018 angenommener Beschluss erlaubt nun der

Organisation für das Verbot von Chemischen WaJen (OPCW), die Verantwortlichen der ChemiewaJenangriJe in Syrien

im Rahmen eines hierfür neu gebildeten „Investigation and IdentiPcation Team“ (IIT) zu ermitteln. Im April 2021 legte

das IIT seinen zweiten Ermittlungsbericht vor, demzufolge hinreichende Belege vorliegen, dass der

ChemiewaJeneinsatz in der Stadt Saraqib im Februar 2018 auf Kräfte des syrischen Regimes zurückzuführen ist. Die

Untersuchung dreier AngriJe im März 2017 kam zu dem Ergebnis, dass hinreichende Belege vorliegen, dass die

syrischen Luftstreitkräfte für den Einsatz von Sarin am 24. und 30.3.2017 sowie Chlorgas am 25.3.2017 in Latamenah

verantwortlich sind. Die unabhängigen internationalen Experten der FFM gehen, davon unabhängig, weiter Meldungen

zu mutmaßlichen ChemiewaJeneinsätzen nach. So kommt der FFM-Bericht vom 1.3.2019 zu dem Ergebnis, dass bei

der massiven Bombardierung von Duma am 7.4.2018 erneut ChemiewaJen (Chlor) eingesetzt wurden („reasonable

grounds“). Auch eine Untersuchungskommission des Menschenrechtsrats der Vereinten Nationen kam zu diesem

Ergebnis. Pressemeldungen zufolge soll das Assad-Regime am 19.5.2019 wiederholt Chlorgas in Kabana/Jabal al-Akrad

im Gouvernement Lattakia eingesetzt haben. Die US-Regierung hat hierzu erklärt, dass auch sie über entsprechende

Hinweise verfüge, um den Chlorgaseinsatz entsprechend zuzuordnen. Untersuchungen durch FFM bzw. IIT stehen

noch aus. Am 1.10.2020 veröJentlichte die FFM zwei weitere Untersuchungsberichte zu vermuteten

ChemiewaJeneinsätzen in Saraqib (1.8.2016) und Aleppo (24.11.2018). In beiden Fällen konnte die OPCW angesichts

der vorliegenden Informationslage nicht sicher feststellen, ob chemische WaJen zum Einsatz gekommen sind (AA

29.11.2021). Am 26.1.2022 veröJentlichte die Untersuchungskommission der OPCW einen Bericht, in dem sie zu dem

Schluss kommt, dass es hinreichende Gründe für die Annahme gibt, dass am 1.9.2015 in Marea, Syrien, ein chemischer

BlisterstoJ als WaJe eingesetzt wurde (OPCW 26.1.2022). In einem weiteren Bericht vom 1.2.2022 kommt die OPCW zu

dem Schluss, dass es außerdem hinreichende Gründe für die Annahme gibt, dass am 1.10.2016 in Kafr Zeita eine

industrielle Chlorflasche als chemische Waffe eingesetzt wurde (OPCW 1.2.2022).

Eine umfangreiche Analyse des Global Public Policy Institute (GPPi) von 2019 konnte auf Basis der analysierten Daten

im Zeitraum 2012 bis 2018 mindestens 336 Einsätze von ChemiewaJen im Syrien-KonLikt bestätigen und geht bei 98

Prozent der Fälle von der Urheberschaft des syrischen Regimes aus (AA 29.11.2021).



Auch wenn es im Jahr 2022 kein Einsatz von chemischen WaJen berichtet wurde, so wird davon ausgegangen, dass

das Regime weiterhin über ausreichende Vorräte von Sarin und Chlor verfügt, und über die Expertise zur Produktion

und Anwendung von Chlor-hältiger Munition verfügt. Das Regime erfüllte nicht die Forderungen der Organization for

the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW) Conference of the States Parties, weshalb seine Rechte in der

Organisation suspendiert bleiben (USDOS 20.3.2023).

Kontaminierung mit Minen und nicht-detonierten Sprengmitteln

Neben der Bedrohung durch aktive Kampfhandlungen besteht in weiten Teilen des Landes eine dauerhafte und

anhaltende Bedrohung durch Kampfmittel. So zählt die CoI in ihrem jüngsten Bericht 12.350 Vorfälle mit Blindgängern

oder Landminen im Zeitraum 2019 bis April 2022. Z.B. wurden im Juni 2022 bei der Explosion einer Landmine in Dara’a

zehn Menschen getötet und 28 verletzt. Laut dem Humanitarian Needs Overview der VN für 2022 ist jede dritte

Gemeinde in Syrien kontaminiert, besonders betroJen sind demnach die Gebiete in und um die Städte Aleppo, Idlib,

Raqqa, Deir ez-Zor, Quneitra, Dara‘a und die ländliche Umgebung von Damaskus. Erhebliche Teile dieser Städte sind

auch mittel- bis langfristig nicht bewohnbar. Bei einem Drittel der besonders betroJenen Gebiete handelt es sich um

landwirtschaftliche Flächen. Dies hat auch gravierende Auswirkungen auf die landwirtschaftliche Produktion, die nicht

nur die Nahrungs-, sondern auch die Lebensgrundlage für die in den ländlichen Teilen Syriens lebenden Menschen

darstellt. Im Juli 2018 wurde ein Memorandum of Understanding zwischen der zuständigen United Nations Mine Action

Service (UNMAS) und Syrien unterzeichnet. Dennoch behindert das Regime durch Restriktionen, Nicht-Erteilung

notwendiger Visa und Vorgaben weiterhin die Arbeit von UNMAS sowie zahlreicher, auf Minenaufklärung und -

Räumung spezialisierter internationaler NGOs in unter seiner Kontrolle befindlichen Gebieten (AA 29.3.2023). [...]

Gebiete unter Regierungskontrolle inkl. Damaskus und Umland, Westsyrien

Mittlerweile hat das Assad-Regime, unterstützt von Russland und Iran, unterschiedlichen Quellen zu Folge zwischen 60

% (INSS 24.4.2022; vgl. GIS 23.5.2022) und 70 % des syrischen Territoriums wieder unter seine Kontrolle gebracht

(USCIRF 11.2022; EUAA 9.2022). Im November 2022 kontrolliert die Regierung die meisten größeren Städte des Landes,

darunter die Großstädte Damaskus, Aleppo, Homs und Hama (CRS 8.11.2022; vgl EUAA 9.2022). Ausländische Akteure

und regierungstreue Milizen üben erheblichen EinLuss auf Teile des Gebiets aus, das nominell unter der Kontrolle der

Regierung steht (AM 23.2.2021; vgl. SWP 3.2020, FP 15.3.2021, EUI 13.3.2020) (Anm.: siehe dazu auch das Überkapitel

Sicherheitslage). [...]Mittlerweile hat das Assad-Regime, unterstützt von Russland und Iran, unterschiedlichen Quellen

zu Folge zwischen 60 % (INSS 24.4.2022; vergleiche GIS 23.5.2022) und 70 % des syrischen Territoriums wieder unter

seine Kontrolle gebracht (USCIRF 11.2022; EUAA 9.2022). Im November 2022 kontrolliert die Regierung die meisten

größeren Städte des Landes, darunter die Großstädte Damaskus, Aleppo, Homs und Hama (CRS 8.11.2022; vergleiche

EUAA 9.2022). Ausländische Akteure und regierungstreue Milizen üben erheblichen EinLuss auf Teile des Gebiets aus,

das nominell unter der Kontrolle der Regierung steht (AM 23.2.2021; vergleiche SWP 3.2020, FP 15.3.2021, EUI

13.3.2020) Anmerkung, siehe dazu auch das Überkapitel Sicherheitslage). [...]

Die zivilen Behörden haben nur begrenzten EinLuss auf ausländische militärische oder paramilitärische

Organisationen, die in Syrien operieren, darunter russische Streitkräfte, die libanesische Hizbollah, die iranischen

Revolutionswächter (IRGC) und regierungsnahe Milizen wie die Nationalen Verteidigungskräfte (National Defence

Forces - NDF), deren Mitglieder zahlreiche Menschenrechtsverletzungen begangen haben (USDOS 20.3.2023). Auch

innerhalb einzelner Regionen unterscheidet sich die Lage von Ort zu Ort und von BetroJenen zu BetroJenen. Somit ist

eine pauschale Lagebeurteilung nicht möglich (AA 29.3.2023).

Die Sicherheitslage zwischen militärischen Entwicklungen und Menschenrechtslage

Ungeachtet der obigen Ausführungen bleibt Syrien bis hin zur subregionalen Ebene territorial fragmentiert. In vielen

Fällen wird die tatsächliche Kontrolle auf lokaler Ebene von unterschiedlichen Gruppierungen ausgeübt. Selbst in

formal ausschließlich vom Regime kontrollierten Gebieten wie dem Südwesten des Landes (Gouvernements Dara’a,

Suweida) sind die Machtverhältnisse mitunter komplex und können sich insofern von Ort zu Ort, von Stadtviertel zu

Stadtviertel unterscheiden. Auch Überschneidungen sind möglich (v. a. Nordwesten und Nordosten). Die tatsächliche

Kontrolle liegt lokal häuPg ganz oder in Teilen bei bewaJneten Akteuren bzw. traditionellen Herrschaftsstrukturen (AA

29.3.2023). Die Regierung ist nicht in der Lage, alle von ihr kontrollierten Gebiete zu verwalten und bedient sich

verschiedener Milizen, um einige Gebiete und Kontrollpunkte in Aleppo, Lattakia, Tartus, Hama, Homs und Deir ez-Zor

zu kontrollieren (DIS/DRC 2.2019). Die Hizbollah und andere von Iran unterstützte schiitische Milizen kontrollieren



derzeit rund 20 Prozent der Grenzen des Landes. Obwohl die syrischen Zollbehörden oTziell für die Grenzübergänge

zum Irak (Abu Kamal), zu Jordanien (Nasib) und zum Libanon (al-Arida, Jdeidat, al-Jousiyah und al-Dabousiyah)

zuständig sind, liegt die tatsächliche Kontrolle bei anderen: Die libanesische Grenze ist von der Hizbollah besetzt, die

auf der syrischen Seite Stützpunkte eingerichtet hat (Zabadani, al-Qusayr), von denen aus sie die Bergregion

Qalamoun beherrscht. Auch die irakischen schiitischen Milizen verwalten beide Seiten ihrer Grenze von Abu Kamal bis

at-Tanf (WI 10.2.2021).

Vor allem Aleppo, die größte Stadt Syriens und ihr ehemaliger wirtschaftlicher Motor, bietet einen Einblick in die

derzeitige Lage: Die Truppen des Regimes haben die primäre, aber nicht die ausschließliche Kontrolle über die Stadt,

weil die Milizen, auch wenn sie nominell mit dem Regime verbündet sind, sich sporadische Zusammenstöße mit

Soldaten und untereinander liefern und die Einwohner schikanieren. Die Rebellen sind vertrieben, kein ausländischer

Akteur hat ein Interesse an einer erneuten Intervention, um das Regime herauszufordern, und die Bevölkerung ist

durch den jahrelangen Krieg zu erschöpft und verarmt und zu sehr damit beschäftigt, ihre Grundbedürfnisse zu

befriedigen, um einen weiteren Aufstand zu führen. Außerdem konnten die meisten Einwohner der Stadt, die in von

der Opposition gehaltene Gebiete oder ins Ausland vertrieben wurden, nicht zurückkehren, vor allem weil sie

entweder die Einberufung oder Repressalien wegen ihrer mutmaßlichen Beteiligung am Aufstand fürchten (ICG

9.5.2022). Gebiete, in denen es viele Demonstrationen oder Rebellenaktivitäten gab, wie Ost-Ghouta, Damaskus oder

Homs, werden nun auch verstärkt durch die Geheimdienste überwacht (Üngör 15.12.2021).

Andere Regionen wie der Westen des Landes, insbesondere die Gouvernements Tartus und Latakia

(KerneinLussgebiete des Assad-Regimes), blieben auch im Berichtszeitraum von aktiven Kampfhandlungen

vergleichsweise verschont. Unverändert kam es hier nur vereinzelt zu militärischen Auseinandersetzungen,

vorwiegend im Grenzgebiet zwischen Latakia und Idlib (AA 29.3.2023).

Unabhängig von militärischen Entwicklungen kommt es laut Vereinten Nationen und Menschenrechtsorganisationen

zu massiven Menschenrechtsverletzungen durch verschiedene Akteure in allen Landesteilen, insbesondere auch in

Gebieten unter Kontrolle des Regimes (AA 29.11.2021) [Anm.: Siehe dazu Kapitel Allgemeine Menschenrechtslage]. Die

UN-Untersuchungskommission für Syrien hält es für wahrscheinlich, dass das Regime, seine russischen Verbündeten

und andere regimetreue Kräfte AngriJe begangen haben, die durch Kriegsverbrechen gekennzeichnet sind und

möglicherweise auf Verbrechen gegen die Menschlichkeit hinauslaufen. Dem Regime nahestehende paramilitärische

Gruppen begehen Berichten zufolge häuPge Verstöße und Misshandlungen, darunter Massaker, wahllose Tötungen,

Entführungen von Zivilisten, extreme körperliche Misshandlungen, einschließlich sexueller Gewalt, und rechtswidrige

Festnahmen (USDOS 20.3.2023). Die syrische Regierung und andere KonLiktparteien setzen weiterhin Verhaftungen

und das Verschwindenlassen von Personen als Strategie zur Kontrolle und Einschüchterung der Zivilbevölkerung ein

(GlobalR2P 31.5.2023; vgl. CC 3.11.2022). In Zentral-, West- und Südsyrien kommt es in den von der Regierung

kontrollierten Gebieten systematisch zu willkürlichen Verhaftungen, Folterungen und Misshandlungen (GlobalR2P

1.12.2022) [Anm.: Siehe auch Kapitel Allgemeine Menschenrechtslage]. Aus den Gouvernements Dara'a, Quneitra und

Suweida wurden in der ersten Jahreshälfte 2022 gezielte Tötungen, SprengstoJanschläge, Schusswechsel,

Zusammenstöße und Entführungen gemeldet, an denen Kräfte der syrischen Regierung und regierungsfreundliche

Milizen, ehemalige Mitglieder bewaJneter Oppositionsgruppen, IS-Kämpfer und andere nicht identiPzierte Akteure

beteiligt waren (EUAA 9.2022). Unabhängig von militärischen Entwicklungen kommt es laut Vereinten Nationen und

Menschenrechtsorganisationen zu massiven Menschenrechtsverletzungen durch verschiedene Akteure in allen

Landesteilen, insbesondere auch in Gebieten unter Kontrolle des Regimes (AA 29.11.2021) [Anm.: Siehe dazu Kapitel

Allgemeine Menschenrechtslage]. Die UN-Untersuchungskommission für Syrien hält es für wahrscheinlich, dass das

Regime, seine russischen Verbündeten und andere regimetreue Kräfte AngriJe begangen haben, die durch

Kriegsverbrechen gekennzeichnet sind und möglicherweise auf Verbrechen gegen die Menschlichkeit hinauslaufen.

Dem Regime nahestehende paramilitärische Gruppen begehen Berichten zufolge häuPge Verstöße und

Misshandlungen, darunter Massaker, wahllose Tötungen, Entführungen von Zivilisten, extreme körperliche

Misshandlungen, einschließlich sexueller Gewalt, und rechtswidrige Festnahmen (USDOS 20.3.2023). Die syrische

Regierung und andere KonLiktparteien setzen weiterhin Verhaftungen und das Verschwindenlassen von Personen als

Strategie zur Kontrolle und Einschüchterung der Zivilbevölkerung ein (GlobalR2P 31.5.2023; vergleiche CC 3.11.2022).

In Zentral-, West- und Südsyrien kommt es in den von der Regierung kontrollierten Gebieten systematisch zu

willkürlichen Verhaftungen, Folterungen und Misshandlungen (GlobalR2P 1.12.2022) [Anm.: Siehe auch Kapitel



Allgemeine Menschenrechtslage]. Aus den Gouvernements Dara'a, Quneitra und Suweida wurden in der ersten

Jahreshälfte 2022 gezielte Tötungen, SprengstoJanschläge, Schusswechsel, Zusammenstöße und Entführungen

gemeldet, an denen Kräfte der syrischen Regierung und regierungsfreundliche Milizen, ehemalige Mitglieder

bewaffneter Oppositionsgruppen, IS-Kämpfer und andere nicht identifizierte Akteure beteiligt waren (EUAA 9.2022).

Seit der Rückeroberung der größtenteils landwirtschaftlich geprägten Provinz um Damaskus im Jahr 2018 versucht der

syrische Präsident Bashar al-Assad, die Hauptstadt als einen 'Hort der Ruhe' in einem vom KonLikt zerrissenen Land

darzustellen (AN 1.7.2022; vgl. EUAA 9.2022). Allerdings kommt es seit Anfang 2020 zu wiederholten Anschlägen in

Damaskus und Damaskus-Umland bei denen bestimmte Personen (Zivilisten oder Militärpersonal) mittels

Autobomben ins Visier genommen werden (TSO 10.3.2020; vgl. COAR 25.10.2021). Darunter war z. B. die

Bombenexplosion eines Militärbusses am 20.10.2021 in einem dicht besiedelten Gebiet von Damaskus, bei welcher 14

Personen getötet wurden (HRW 13.1.2022). Im Zeitraum April 2022 bis Juli 2022 wurden sechzehn Anschläge in und um

Damaskus gemeldet, welche Personen mit Regimenähe zum Ziel hatten (AN 1.7.2022).Seit der Rückeroberung der

größtenteils landwirtschaftlich geprägten Provinz um Damaskus im Jahr 2018 versucht der syrische Präsident Bashar

al-Assad, die Hauptstadt als einen 'Hort der Ruhe' in einem vom KonLikt zerrissenen Land darzustellen (AN 1.7.2022;

vergleiche EUAA 9.2022). Allerdings kommt es seit Anfang 2020 zu wiederholten Anschlägen in Damaskus und

Damaskus-Umland bei denen bestimmte Personen (Zivilisten oder Militärpersonal) mittels Autobomben ins Visier

genommen werden (TSO 10.3.2020; vergleiche COAR 25.10.2021). Darunter war z. B. die Bombenexplosion eines

Militärbusses am 20.10.2021 in einem dicht besiedelten Gebiet von Damaskus, bei welcher 14 Personen getötet

wurden (HRW 13.1.2022). Im Zeitraum April 2022 bis Juli 2022 wurden sechzehn Anschläge in und um Damaskus

gemeldet, welche Personen mit Regimenähe zum Ziel hatten (AN 1.7.2022).

In Gebieten wie Dara?a, der Stadt Deir ez-Zor und Teilen von Aleppo und Homs sind Rückkehrer mit ihre Macht

missbrauchenden regimetreuen Milizen, Sicherheitsproblemen wie AngriJen des IS, mit schweren Zerstörungen oder

einer Kombination aus allen drei Faktoren konfrontiert (ICG 13.2.2020).

Der Islamischer Staat (IS) verfügt über Rückzugsgebiete im syrisch-irakischen Grenzgebiet sowie in Zentralsyrien. Seit

Anfang 2020 hat der IS Anschläge in fast allen Landesteilen durchgeführt und ist weiterhin grundsätzlich in der Lage,

dies landesweit zu tun (AA 29.11.2021; Anm.: Siehe dazu auch Abschnitt "Provinz Deir ez-Zour / Syrisch-Irakisches

Grenzgebiet"). Der IS ist unter anderem im Osten der Provinz Homs aktiv. Es kommt immer wieder zu Anschlägen und

Überfällen auf Einheiten/Konvois der syrischen Armee (ÖB 1.10.2021; vgl. DIS 5.2022).Der Islamischer Staat (IS) verfügt

über Rückzugsgebiete im syrisch-irakischen Grenzgebiet sowie in Zentralsyrien. Seit Anfang 2020 hat der IS Anschläge

in fast allen Landesteilen durchgeführt und ist weiterhin grundsätzlich in der Lage, dies landesweit zu tun (AA

29.11.2021; Anmerkung, Siehe dazu auch Abschnitt "Provinz Deir ez-Zour / Syrisch-Irakisches Grenzgebiet"). Der IS ist

unter anderem im Osten der Provinz Homs aktiv. Es kommt immer wieder zu Anschlägen und Überfällen auf

Einheiten/Konvois der syrischen Armee (ÖB 1.10.2021; vergleiche DIS 5.2022).

Von Februar bis April versuchen verarmte Syrer durch die TrüJelsuche Geld zum Überleben zu verdienen - trotz

Lebensgefahr (France 24 8.3.2023) aufgrund der Präsenz von IS-Kämpfern und zahlreichen Landminen in der Wüste

Zentralsyriens (TAZ 24.3.2023). Bei einem weiteren IS-AngriJ Mitte Februar kamen 53 Zivilisten bei der TrüJelsuche

ums Leben (Ha'aretz 17.2.2023). Mittlerweile soll der IS mindestens 150 TrüJelsucher im heurigen Jahr getötet haben

(BBC 17.4.2023).

Verschiebungen bei der militärischen Präsenz von Russland und Iran

Die russischen Kriegsanstrengungen in der Ukraine haben begonnen, sich spürbar auf Russlands militärische und

diplomatische Haltung in Syrien auszuwirken (CC 3.11.2022; vgl. NYT 19.10.2022). Russland ist seit 2015 eine

dominante militärische Kraft in Syrien und trägt dazu bei, das syrische Regime an der Macht zu halten (NYT

19.10.2022). Allerdings versucht Russland nun auch, seine Position in Europa zu stärken, indem es im Stillen seine

Präsenz und sein Engagement in Syrien reduziert. Berichten zufolge wurden diese Soldaten teilweise durch russische

Militärpolizisten ersetzt (CC 3.11.2022; vgl. NYT 19.10.2022). Die Bemühungen Russlands, seine Präsenz in Syrien zu

verringern, haben auch diplomatische Manöver mit Iran und der Türkei ausgelöst. Iran hat das Vakuum genutzt, um

seine Präsenz in Ostsyrien auszubauen (CC 3.11.2022).Die russischen Kriegsanstrengungen in der Ukraine haben

begonnen, sich spürbar auf Russlands militärische und diplomatische Haltung in Syrien auszuwirken (CC 3.11.2022;

vergleiche NYT 19.10.2022). Russland ist seit 2015 eine dominante militärische Kraft in Syrien und trägt dazu bei, das



syrische Regime an der Macht zu halten (NYT 19.10.2022). Allerdings versucht Russland nun auch, seine Position in

Europa zu stärken, indem es im Stillen seine Präsenz und sein Engagement in Syrien reduziert. Berichten zufolge

wurden diese Soldaten teilweise durch russische Militärpolizisten ersetzt (CC 3.11.2022; vergleiche NYT 19.10.2022).

Die Bemühungen Russlands, seine Präsenz in Syrien zu verringern, haben auch diplomatische Manöver mit Iran und

der Türkei ausgelöst. Iran hat das Vakuum genutzt, um seine Präsenz in Ostsyrien auszubauen (CC 3.11.2022).

Israelische Luftschläge

Um die Präsenz Irans zu bekämpfen und die Weitergabe von WaJen an die Hizbollah zu verhindern, hat Israel häuPg

LuftangriJe gegen die syrische Regierung und die vom Iran unterstützten Milizen in ganz Syrien durchgeführt (CC

3.11.2022). Die israelischen Luftschläge gingen in den letzten Jahren in die Hunderte (Haaretz 18.2.2023).

Im Jahr 2021 erhöhte sich bereits das Ausmaß der israelischen LuftangriJe mit mindestens 56 KonLiktvorfällen (CC

3.11.2022). Im November 2021 wurde von zwei israelischen AngriJen auf Ziele in der Umgebung von Damaskus

berichtet (NPA 3.11.2021). Am 28.12.2021 wurden Hafenanlagen in Latakia durch Luftschläge schwer beschädigt (AA

29.3.2023). Im Jahr 2022 fanden 31 israelische LuftangriJe statt, davon 19 im dritten Quartal 2022 (CC 3.11.2022). Seit

Beginn 2022 kam es zudem zu israelischen AngriJen u. a. auf den Flughafen von Damaskus, wo sowohl zivile wie

militärische Landebahnen getroJen wurden (JP 11.6.2022), bzw. der Flughafen vorübergehend gesperrt wurde

(Ha'aretz 30.1.2023, vgl. AA 29.3.2023). Auch gab es am 5.7.2022 nahe der Stadt Tartus einen israelischen AngriJ auf

Luftabwehrsysteme (JP 5.7.2022). Im Jahr 2021 erhöhte sich bereits das Ausmaß der israelischen LuftangriJe mit

mindestens 56 KonLiktvorfällen (CC 3.11.2022). Im November 2021 wurde von zwei israelischen AngriJen auf Ziele in

der Umgebung von Damaskus berichtet (NPA 3.11.2021). Am 28.12.2021 wurden Hafenanlagen in Latakia durch

Luftschläge schwer beschädigt (AA 29.3.2023). Im Jahr 2022 fanden 31 israelische LuftangriJe statt, davon 19 im dritten

Quartal 2022 (CC 3.11.2022). Seit Beginn 2022 kam es zudem zu israelischen AngriJen u. a. auf den Flughafen von

Damaskus, wo sowohl zivile wie militärische Landebahnen getroJen wurden (JP 11.6.2022), bzw. der Flughafen

vorübergehend gesperrt wurde (Ha'aretz 30.1.2023, vergleiche AA 29.3.2023). Auch gab es am 5.7.2022 nahe der Stadt

Tartus einen israelischen Angriff auf Luftabwehrsysteme (JP 5.7.2022).

Im Jahr 2023 erfolgten weitere LuftangriJe, darunter ein AngriJ auf den internationalen Flughafen Damaskus am

2.1.2023 (Ha'aretz 18.2.2023) und auf den Flughafen Aleppo am 7.3.2023 (Standard 7.3.2023). Seither gab es auch

weitere AngriJsziele in Zusammenhang mit iranischen Milizen und der Hizbollah, darunter ein Ort im Stadtteil Kafr

Sousa in Damaskus mit je nach Quelle divergierenden Zahlen zu den Todesopfern, welche von fünf bis 15 Personen

reichten (Ha'aretz 18.2.2023). Laut syrischer Version wurde in Kafr Sousa eine iranische Schule (Ha'aretz 18.2.2023)

getroJen, während andere Quellen von einem militärischen Ziel ausgehen - hauptsächlich mit Iran-Konnex (Ha'aretz

22.2.2022). Bei einem RaketenangriJ Israels auf den Flughafen in Aleppo, zum Beispiel am 1. Mai, wurde nach

Angaben syrischer Staatsmedien ein Soldat getötet. Sieben weitere Menschen, darunter zwei Zivilisten, seien

verwundet worden, berichteten staatliche syrische Medien unter Berufung auf einen Militärvertreter. Der Flughafen sei

nach dem AngriJ außer Betrieb gewesen. Auch einige Orte in der Nähe wurden demnach getroJen (Standard

2.5.2023). In der Region Aleppo sind pro

Quelle: Bundesverwaltungsgericht BVwg, https://www.bvwg.gv.at
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